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§ 1 Berufsunfähigkeitsversicherung 
 
Sofern Sie mit uns eine Berufsunfähigkeitsversicherung vereinbart haben, gelten ergänzend zu den 
mamax Leben VB 2008 Berufsunfähigkeitsrente die folgenden Bestimmungen: 
 
1. Ist die versicherte Person als Pflegebedürftige der Pflegestufe 2 Schwerpflegebedürftige im 

Sinne von § 15 Abs. 1 Nr. 2 Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI, Stand Mai 2006) oder der 
Pflegestufe 3 (Schwerstpflegebedürftige) im Sinne von § 15 Abs. 1 Nr. 3 anerkannt, ist ohne 
weitere Prüfung anzunehmen, dass sie für die Dauer der Pflegebedürftigkeit nach § 2 mamax 
Leben VB 2008 Berufsunfähigkeitsrente berufsunfähig ist. 

 
2. Wenn Berufsunfähigkeitsrenten gezahlt werden, können wir im Rahmen der Leistungsprüfung 

oder Nachprüfung des Berufsunfähigkeitsfalles mit dem Versicherungsnehmer und der 
versicherten Person eine Beteiligung an den Kosten von Rehabilitationsmaßnahmen 
vereinbaren, wenn aus medizinischer und arbeitsmarktbezogener Sicht die begründete Aussicht 
besteht, dass die Wiederaufnahme einer Berufstätigkeit dadurch früher erfolgen kann. 

 
3. Eine im Rahmen der Leistungsprüfung oder Nachprüfung eines Berufsunfähigkeitsfalles 

notwendige ärztliche Untersuchung findet grundsätzlich durch den Chefarzt eines 
Universitätsklinikums in der Nähe des Wohnortes der versicherten Person statt. Ist dies nicht 
möglich, können wir auch einen anderen qualifizierten Spezialisten mit der ärztlichen 
Unersuchung beauftragen. 

 
4. Der Versicherungsnehmer kann den BdV (Bund der Versicherten e.V.) im Berufsunfähigkeitsfall 

mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragen. 
 
5. Mit der Versicherungsleistung "Rente" ist eine Wiedereingliederungshilfe mitversichert: 
 

Bestand Anspruch auf eine Rente und endet erstmals der Anspruch auf die Rente, weil 
Berufsunfähigkeit nicht mehr gegeben ist, zahlen wir als Einmalbetrag eine 
Wiedereingliederungshilfe in Höhe der sechsfachen vereinbarten Monatsrente, sofern bei 
Entstehen des Anspruchs auf Wiedereingliederungshilfe die verbleibende Leistungsdauer für 
die Versicherungsleistung "Renten" noch mindestens fünf volle Versicherungsjahre beträgt. 
Beträgt die verbleibende Leistungsdauer weniger als fünf Jahre reduziert sich die 
Wiedereingliederungshilfe im fünften Jahr vor Ablauf der Leistungsdauer auf 5/6, im vierten Jahr 
auf 4/6, im dritten Jahr auf 3/6 im zweiten Jahr auf 2/6 und im letzten Jahr vor Ablauf der 
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Leistungsdauer auf 1/6 der jeweils versicherten Jahresrente, falls der sich danach ergebende 
Betrag geringer ist als der als Wiedereingliederungshilfe mitversicherte Betrag. 
Wiedereingliederungshilfe kann während der Dauer der Versicherung nur einmal in Anspruch 
genommen werden. 

 
 
§ 2 Risiko-Lebensversicherung 
 
1. Sofern Sie mit uns eine Risiko-Lebensversicherung vereinbart haben, sind Sie nach den 

folgenden Bestimmungen berechtigt, die Versicherungsleistung ohne erneute 
Gesundheitsprüfung auf das 1,5fache zu erhöhen (Erhöhungsoption). Die finanzielle 
Risikoprüfung sowie die Prüfung des Berufsbildes und der Freizeitrisiken der versicherten 
Person bleiben hiervon unberührt. 

 
2. Sie können die Option ausüben, wenn die versicherte Person 
 

a) erstmals eine berufliche Tätigkeit aufnimmt (Berufsanfang); 
 

b) eine selbstständige hauptberufliche Tätigkeit aufnimmt (Existenzgründung); 
 

c) einen Einkommenssprung erzielt 
- bei nichtselbstständiger Tätigkeit mindestens in Höhe von 300 EUR brutto monatlich, 
- bei selbstständiger Tätigkeit in jedem der letzten 3 Jahre mindestens in Höhe von  

6.000 EUR vor Steuern; 
 

d) ein Darlehen in Höhe von mindestens 75.000 EUR zur Finanzierung einer Immobilie oder 
eines Vorhabens im gewerblichen Bereich aufnimmt (Finanzierung); 

 
e) heiratet; 

 
f) mit der Geburt eines Kindes oder der Adoption eines minderjährigen Kindes für dieses 

Kind unterhaltspflichtig wird; 
 

g) als selbstständig Tätiger oder als Handwerker mit Meisterbrief den 
Berufsunfähigkeitsschutz aus der gesetzlichen Rentenversicherung verliert. 

 
3. Sie können die Option innerhalb von sechs Monaten nach Eintritt des jeweiligen Ereignisses 

ausüben. Den Nachweis Ihres aktuellen Brutto-Jahreseinkommens und des Eintritts des 
jeweiligen Ereignisses müssen Sie in geeigneter Form erbringen (beglaubigte Fotokopie). 

 
4. Die Option erlischt 
 

a) mit Ablauf der für die Versicherung vereinbarten Beitragszahlungsdauer; 
 

b) nach Ablauf von 10 Jahren seit ihrer Vereinbarung; 
 

c) wenn die versicherte Personen eine gesetzliche oder private Rente wegen Berufs- oder 
Erwerbsunfähigkeit oder Erwerbsminderung bezieht. Dies müssen Sie uns in geeigneter 
Form anzeigen. 

 
5. Die vereinbarten Bedingungen gelten fort. Der Beitrag wird nach der Ausübung der Option neu 

festgelegt. 
 
 
§ 3 Wiederinkraftsetzung 
 

Für einen beitragsfrei gestellten Versicherungsvertrag können Sie bei nachgewiesener 
Arbeitslosigkeit abweichend von § 7 Nr. 5 mamax Leben AB 2008 innerhalb von 24 Monaten 
nach erfolgter Beitragsfreistellung beantragen, dass die Versicherung ohne erneute 
Gesundheitsprüfung wieder in Kraft gesetzt wird. 
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F. Allgemeine Angaben zu den Steuerregelungen

Die folgenden Ausführungen enthalten Informationen über die zum Vetrags-

abschluss maßgebenden steuergesetzlichen Regelungen für Ihren Ver-

sicherungsvertrag (Stand 01.01.2008). Aufgrund der knappen Darstellung kön-

nen sie nicht vollständig sein und eine steuerliche Beratung nicht ersetzen.

Allgemeines

Beiträge zu Lebensversicherungen können nach § 10 Einkommensteuergesetz 

(EStG) im Rahmen der Höchstbeiträge für Vorsorgeaufwendungen als Sonder-

ausgaben steuerlich abzugsfähig sein, wenn sie zu begünstigten Vertragsformen 

geleistet werden. Abzugsberechtigt ist der Versicherungsnehmer, wenn er die 

Beiträge selbst entrichtet.

Berufsunfähigkeitsversicherungen

Beiträge zu Berufsunfähigkeitsversicherungen können steuerlich als sonstige 

Vorsorgeaufwendungen geltend gemacht werden. Der Höchstbetrag hierfür be-

trägt 1.500 EUR, bei Steuerpflichtigen, die ihre Krankenversicherung alleine fi-

nanzieren, 2.400 EUR.

Renten aus Berufsunfähigkeitsversicherungen sind als abgekürzte Leibrenten 

nach § 55 EStDV zu versteuern. Der Ertragsanteil bemisst sich nach der voraus-

sichtlichen Dauer des Rentenbezugs.

Beschränkung Ertragsanteil Beschränkung Ertragsanteil

der Laufzeit auf in Prozent der Laufzeit auf in Prozent

1 Jahr 0 6 Jahre 7

2 Jahre 1 7 Jahre 8

3 Jahre 2 8 Jahre 9

4 Jahre 4 9 Jahre 10

5 Jahre 5 10 Jahre 12

Risiko-Lebensversicherungen

Beiträge zu Risiko-Lebensversicherungen, die nur für den Todesfall eine Leistung 

vorsehen, können als sonstige Vorsorgeaufwendungen steuerlich geltend ge-

macht werden. Der Höchstbetrag hierfür beträgt 1.500 EUR, bei Steuerpflicht-

igen, die ihre Krankenversicherung alleine finanzieren, 2.400 EUR. Die Aus-

zahlung der Todesfallsumme erfolgt kapitalertragsteuerfrei. 

Klassische Rentenversicherungen

Beiträge zu klassischen Rentenversicherungen können steuerlich nicht als Son-

derausgaben geltend gemacht werden.

Lebenslange Rentenzahlungen hieraus unterliegen als wiederkehrende Bezüge 

nur mit dem Ertragsanteil nach § 22 EStG der Einkommensteuer. Der Ertrags-

anteil wird mit einem Prozentsatz aus den jährlichen Renten errechnet. Er richtet 

sich nach dem Alter des Rentenempfängers bei Rentenbeginn und bleibt für die 

Dauer des Rentenbezugs unverändert.

Alter bei Renten- Ertragsanteil Alter bei Renten- Ertragsanteil

zahlungsbeginn in Prozent zahlungsbeginn in Prozent

57 25 62 21

58 24 63 20

59 23 64 19

60 22 65 18

61 22 66 18

Wird eine abgekürzte Leibrente, anstelle einer lebenslangen Rente eine Kapital-

abfindung oder bei vorzeitiger Vertragsbeendigung der Rückkaufswert ausge-

zahlt, ist der Ertrag daraus voll zu versteuern. Der Ertrag ist dabei der Unter-

schiedsbetrag zwischen der Versicherungsleistung und der Summe der ge-

zahlten Versicherungsbeiträge. Der Unterschiedsbetrag ist nur zur Hälfte steuer-

pflichtig, wenn die Versicherungsleistung erst nach dem 60. Lebensjahr und 

nach Ablauf von 12 Jahren seit Vertragsabschluss ausgezahlt wird. Die vom Ver-

sicherer an das Finanzamt abzuführende Kapitalertragsteuer beträgt 25 % zu-

züglich 1,375 % Solidaritätszuschlag.  

Rentenversicherungen als Basisversorgung

Beiträge zum Aufbau einer kapitalgedeckten Altersversorgung (Basis-Rente) 

können mit den Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung als Vorsorge-

aufwendungen bis zu einem Höchstbetrag von 20.000 EUR, bei zusammen ver-

anlagten Ehegatten bis zu 40.000 EUR, steuerlich geltend gemacht werden. Im 

Kalenderjahr 2005 konnten dabei 60 % der Vorsorgeaufwendungen geltend 

gemacht werden, der Prozentsatz erhöht sich in den folgenden Jahren um je 2

Prozentpunkte bis auf 100% im Kalenderjahr 2025.

Lebenslange Renten hieraus werden grundsätzlich nachgelagert besteuert. Der 

Besteuerungsanteil richtet sich nach dem Jahr des Rentenbeginns und bleibt für 

die Dauer des Rentenbezugs unverändert.

Jahr des Besteuerungs- Jahr des Besteuerungs-

Rentenbeginns anteil in Prozent Rentenbeginns anteil in Prozent

bis 2005 50 2020 80

ab 2006 52 2021 81

2007 54 2022 82

2008 56 2023 83

2009 58 ...

... 2040 100

Kapital-Lebensversicherungen 

Beiträge zu Kapital-Lebensversicherungen, die ab dem 01.01.2005 abge-

schlossen sind, können steuerlich nicht als Sonderausgaben geltend gemacht 

werden. 

Wird die Erlebensfallsumme oder bei vorzeitiger Vertragsbeendigung der Rück-

kaufswert ausgezahlt, ist der Ertrag daraus voll zu versteuern. Der Ertrag ist da-

bei der Unterschiedsbetrag zwischen der Versicherungsleistung und der Summe 

der gezahlten Versicherungsbeiträge. Der Unterschiedsbetrag ist nur zur Hälfte 

steuerpflichtig, wenn die Versicherungsleistung erst nach dem 60. Lebensjahr 

und nach Ablauf von 12 Jahren seit Vertragsabschluss ausgezahlt wird. Die vom 

Versicherer an das Finanzamt abzuführende Kapitalertragsteuer beträgt 25 % 

zuzüglich 1,375 % Solidaritätszuschlag.  

Die Auszahlung der Todesfallsumme erfolgt kapitalertragsteuerfrei.

Fondsgebundene Lebensversicherungen

Beiträge zu fondsgebundenen Rentenversicherungen können steuerlich nicht als 

Sonderausgaben geltend gemacht werden. Auszahlungen  werden behandelt 

wie Auszahlungen aus klassischen Rentenversicherungen. 

Beiträge zu fondsgebundenen Lebensversicherungen können steuerlich nicht als 

Sonderausgaben geltend gemacht werden. Auszahlungen werden behandelt 

wie Auszahlungen aus Kapital-Lebensversicherungen. 

Erbschaftsteuer

Leistungen aus Lebensversicherungen, die an eine andere Person als den Ver-

sicherungsnehmer ausgezahlt werden, unterliegen der Erbschaftsteuer, wenn 

sie aufgrund einer Schenkung des Versicherungsnehmers oder bei dessen Tod 

(z.B. als Bezugsberechtigter oder als Erbe) erworben werden. Zu versteuern sind 

die Versicherungsleistungen aber erst, wenn sie die jeweils geltenden Frei-

beträge überschreiten.
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G. Grundsätze für die Nutzung des Persönlichen Codes

1. Persönlicher Code

Der Persönliche Code ist Ihre höchstpersönliche, nicht übertragbare, geheime 

Zugangsberechtigung. Durch ihn geben Sie sich als Zugangsberechtigter zu er-

kennen (Authentifizierung). Der Persönliche Code besteht aus:

a) dem Benutzernamen (Login),

b) dem Passwort.

2. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten

a) Als Inhaber des Persönlichen Codes sind Sie verpflichtet, die Sicherheitshin-

weise (Nr. 5) zu beachten und dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Per-

son Kenntnis von Ihrem Persönlichen Code erlangt.

b) Erlangen Sie davon Kenntnis, dass eine andere Person Kenntnis von Ihrem 

Persönlichen Code erlangt hat, sind Sie verpflichtet uns hierüber unverzüg-

lich zu unterrichten und Ihren Persönlichen Code sperren zu lassen. Ist Ihr 

Persönlicher Code missbräuchlich verwendet worden, sind Sie außerdem 

verpflichtet, unverzüglich Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden zu er-

statten.

3. Login Unterstützung; Sperre

a) Haben Sie Ihren Persönlichen Code vergessen, können Sie sich mit uns zur 

Login Unterstützung in Verbindung setzen. Wir überprüfen Ihre persönlichen 

Daten und teilen Ihnen schriftlich Ihren Persönlichen Code mit.

b) Ihr Persönlicher Code wird gesperrt, wenn Sie dies beantragen oder wenn 

der Verdacht missbräuchlicher Verwendung besteht. Die Aufhebung der 

Sperre müssen Sie schriftlich beantragen.

c) Kommt es innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach der Vergabe des 

Persönlichen Codes nicht zum Abschluss eines Versicherungsvertrages, wird 

der Persönliche Code nach Ablauf dieser sechs Monate gesperrt.

4. Änderungsvorbehalt

Als Maßnahmen zur Datensicherheit unterliegen auch der Persönliche Code und 

die für ihn geltenden Grundsätze dem Wandel durch technischen Fortschritt 

und sich ändernde rechtliche Rahmenbedingungen. Wir behalten uns deshalb 

das Recht vor, diese Maßnahmen und die für sie geltenden Grundsätze jederzeit 

zu ändern, insbesondere um sie diesen Entwicklungen anzupassen. Etwaige Än-

derungen werden wir Ihnen rechtzeitig vor Wirksamwerden mitteilen.

5. Sicherheitshinweise

Wer Ihren Persönlichen Code kennt, hat Zugang zu den durch den Persönlichen 

Code geschützten Daten. Der Persönliche Code sollte deshalb nicht, auch nicht 

verschlüsselt, notiert oder in Speichermedien (z. B. Computer, Telefon) abgelegt 

werden. Auch sollten Sie die durch Ihren Persönlichen Code geschützte Online-

Verbindung stets beenden, bevor Sie den Computer, über den Sie online sind, 

verlassen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie öffentlich zugängliche Compu-

ter oder Computer in Netzwerken benutzen. Für die Geheimhaltung ausge-

druckter oder gespeicherter Daten sind Sie selbst verantwortlich.

Sie können uns jederzeit erreichen

mamax Lebensversicherung AG

Augustaanlage 66

68165 Mannheim

www.mamax.com 

Telefon: 0800.62629266

Telefax: 0621.4574045

E-Mail: service@mamax.com



mamax Lebensversicherung AG

Vorsitzende des Aufsichtsrats: Vorstand: mamax Lebensversicherung Aktiengesellschaft

Elisabeth Stadler Helmut Posch, Dr. Marcus Kremer, Alf N. Schlegel Sitz: Mannheim; Amtsgericht Mannheim HRB 8387

– 1 –

Inhaltsverzeichnis

Seite

A. Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 1

B. Auszug aus dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) 5

C. Auszug aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 6

D. Auszug aus der Zivilprozessordnung (ZPO) 6

E. Auszug aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) 6

F. Auszug aus dem Gesetz über die Eingetragene Lebenspartner-

schaft (LPartG)

6

G. Auszug aus dem Sozialgesetzbuch – Viertes Buch (SGB IV) 7

H. Auszug aus dem Sozialgesetzbuch – Elftes Buch (SGB XI) 7

I. Auszug aus dem Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen 

Altersversorgung (BetrAVG)

7

J. Auszug aus dem Einkommensteuergesetz (EStG) 8

A. Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

§ 1 Vertragstypische Pflichten

Der Versicherer verpflichtet sich mit dem Versicherungsvertrag, ein bestimmtes 

Risiko des Versicherungsnehmers oder eines Dritten durch eine Leistung abzu-

sichern, die er bei Eintritt des vereinbarten Versicherungsfalles zu erbringen 

hat. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, an den Versicherer die vereinbar-

te Zahlung (Prämie) zu leisten.

§ 2 Rückwärtsversicherung

(1) Der Versicherungsvertrag kann vorsehen, dass der Versicherungsschutz 

vor dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses beginnt (Rückwärtsversicherung). 

(2) Hat der Versicherer bei Abgabe seiner Vertragserklärung davon Kenntnis, 

dass der Eintritt eines Versicherungsfalles ausgeschlossen ist, steht ihm ein 

Anspruch auf die Prämie nicht zu. Hat der Versicherungsnehmer bei Ab-

gabe seiner Vertragserklärung davon Kenntnis, dass ein Versicherungsfall 

schon eingetreten ist, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

(3) Wird der Vertrag von einem Vertreter geschlossen, ist in den Fällen des 

Absatzes 2 sowohl die Kenntnis des Vertreters als auch die Kenntnis des 

Vertretenen zu berücksichtigen. 

(4) § 37 Abs. 2 ist auf die Rückwärtsversicherung nicht anzuwenden.

§ 3 Versicherungsschein

(1) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer einen Versicherungsschein 

in Textform, auf dessen Verlangen als Urkunde, zu übermitteln.

(2) Wird der Vertrag nicht durch eine Niederlassung des Versicherers im In-

land geschlossen, ist im Versicherungsschein die Anschrift des Versicherers 

und der Niederlassung, über die der Vertrag geschlossen worden ist, an-

zugeben.

(3) Ist ein Versicherungsschein abhanden gekommen oder vernichtet, kann 

der Versicherungsnehmer vom Versicherer die Ausstellung eines neuen 

Versicherungsscheins verlangen. Unterliegt der Versicherungsschein der 

Kraftloserklärung, ist der Versicherer erst nach der Kraftloserklärung zur 

Ausstellung verpflichtet. 

(4) Der Versicherungsnehmer kann jederzeit vom Versicherer Abschriften der 

Erklärungen verlangen, die er mit Bezug auf den Vertrag abgegeben hat. 

Benötigt der Versicherungsnehmer die Abschriften für die Vornahme von 

Handlungen gegenüber dem Versicherer, die an eine bestimmte Frist ge-

bunden sind, und sind sie ihm nicht schon früher vom Versicherer über-

mittelt worden, ist der Lauf der Frist vom Zugang des Verlangens beim 

Versicherer bis zum Eingang der Abschriften beim Versicherungsnehmer 

gehemmt.

(5) Die Kosten für die Erteilung eines neuen Versicherungsscheins nach Ab-

satz 3 und der Abschriften nach Absatz 4 hat der Versicherungsnehmer 

zu tragen und auf Verlangen vorzuschießen.

§ 4 Versicherungsschein auf den Inhaber

(1) Auf einen als Urkunde auf den Inhaber ausgestellten Versicherungsschein 

ist § 808 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden.

(2) Ist im Vertrag bestimmt, dass der Versicherer nur gegen Rückgabe eines 

als Urkunde ausgestellten Versicherungsscheins zu leisten hat, genügt, 

wenn der Versicherungsnehmer erklärt, zur Rückgabe außerstande zu 

sein, das öffentlich beglaubigte Anerkenntnis, dass die Schuld erloschen 

sei. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Versicherungsschein der Kraft-

loserklärung unterliegt.

Gesetzesauszüge

§ 5 Abweichender Versicherungsschein

(1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag des Versiche-

rungsnehmers oder den getroffenen Vereinbarungen ab, gilt die Abwei-

chung als genehmigt, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt 

sind und der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Zu-

gang des Versicherungsscheins in Textform widerspricht.

(2) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer bei Übermittlung des Versi-

cherungsscheins darauf hinzuweisen, dass Abweichungen als genehmigt 

gelten, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats 

nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform widerspricht. Auf jede 

Abweichung und die hiermit verbundenen Rechtsfolgen ist der Versiche-

rungsnehmer durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf-

merksam zu machen.

(3) Hat der Versicherer die Verpflichtungen nach Absatz 2 nicht erfüllt, gilt 

der Vertrag als mit dem Inhalt des Antrags des Versicherungsnehmers ge-

schlossen.

(4) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherungsnehmer darauf verzichtet, 

den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam.

§ 8 Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers

(1) Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von 

zwei Wochen widerrufen. Der Widerruf ist in Textform gegenüber dem 

Versicherer zu erklären und muss keine Begründung enthalten; zur Frist-

wahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

(2) Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem folgende Unterlagen 

dem Versicherungsnehmer in Textform zugegangen sind:

1. der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen einschließlich 

der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die weiteren Infor-

mationen nach § 7 Abs. 1 und 2 und

2. eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht und über 

die Rechtsfolgen des Widerrufs, die dem Versicherungsnehmer seine 

Rechte entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten Kommunika-

tionsmittels deutlich macht und die den Namen und die Anschrift des-

jenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, sowie einen 

Hinweis auf den Fristbeginn und auf die Regelungen des Absatzes 1 

Satz 2 enthält. 

Die Belehrung genügt den Anforderungen des Satzes 1 Nr. 2, wenn das 

vom Bundesministerium der Justiz auf Grund einer Rechtsverordnung 

nach Absatz 5 veröffentlichte Muster verwendet wird. Der Nachweis über 

den Zugang der Unterlagen nach Satz 1 obliegt dem Versicherer.

(3) Das Widerrufsrecht besteht nicht 

1. bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem 

Monat, 

2. bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei denn, es 

handelt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 

und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 

3. bei Versicherungsverträgen bei Pensionskassen, die auf arbeitsvertragli-

chen Regelungen beruhen, es sei denn, es handelt sich um einen Fern-

absatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs,

4. bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinn des Artikels 10 

Abs. 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsge-

setz,

Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Versicherungsverträgen, die von 

beiden Vertragsparteien auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungs-

nehmers vollständig erfüllt sind, bevor der Versicherungsnehmer sein Wi-

derrufsrecht ausgeübt hat.

(4) Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Widerrufsfrist abweichend 

von Absatz 2 Satz 1 nicht vor Erfüllung auch der in § 312e Abs. 1 Satz 1 

des Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelten Pflichten.

(5) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung ohne Zustimmung des Bundesrates Inhalt und Gestaltung der dem 

Versicherungsnehmer nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 mitzuteilenden Beleh-

rung über das Widerrufsrecht festzulegen.

§ 9 Rechtsfolgen des Widerrufs

Übt der Versicherungsnehmer das Widerrufsrecht nach § 8 Abs. 1 aus, hat der 

Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil 

der Prämien zu erstatten, wenn der Versicherungsnehmer in der Belehrung 

nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 auf sein Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Wi-

derrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen worden ist und zugestimmt 

hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt; die Er-

stattungspflicht ist unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Wider-

rufs zu erfüllen. Ist der in Satz 1 genannte Hinweis unterblieben, hat der Versi-

cherer zusätzlich die für das erste Jahr des Versicherungsschutzes gezahlten 

Prämien zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistun-

gen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

§ 13 Änderung von Anschrift und Name

(1) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versi-

cherer nicht mitgeteilt, genügt für eine dem Versicherungsnehmer ge-

genüber abzugebende Willenserklärung die Absendung eines einge-
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schriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift des 

Versicherungsnehmers. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung 

des Briefes als zugegangen. Die Sätze 1 und 2 sind im Fall einer Namens-

änderung des Versicherungsnehmers entsprechend anzuwenden.

(2) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung in seinem Gewerbebetrieb 

genommen, ist bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung Ab-

satz 1 Satz 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

§ 15 Hemmung der Verjährung

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag beim Versicherer angemeldet 

worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Ent-

scheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

§ 19 Anzeigepflicht

(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung die 

ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versicherers, 

den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und 

nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, dem Versicherer an-

zuzeigen. Stellt der Versicherer nach der Vertragserklärung des Versiche-

rungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 1, ist 

der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1, 

kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. 

(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versi-

cherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrläs-

sig verletzt hat. In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den Vertrag 

unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.

(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung 

der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 sind 

ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-

zeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hät-

te. Die anderen Bedingungen werden auf Verlangen des Versicherers 

rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden 

Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestand-

teil.

(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu, 

wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-

form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Die 

Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten 

Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsänderung die 

Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahr-

absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versiche-

rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-

teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versi-

cherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht 

hinzuweisen.

§ 20 Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, 

sind bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und des § 21 Abs. 2 Satz 2 so-

wie Abs. 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch 

die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der 

Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätz-

lich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem 

Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 

Last fällt. 

§ 21 Ausübung der Rechte des Versicherers

(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zustehenden Rechte 

innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit 

dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeige-

pflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis er-

langt. Der Versicherer hat bei der Ausübung seiner Rechte die Umstände 

anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere 

Umstände zur Begründung seiner Erklärung angeben, wenn für diese die 

Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des Versicherungs-

falles ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, die 

Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen Umstand, der weder 

für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 

Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-

sächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig ver-

letzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen nach Ablauf 

von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfäl-

le, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Hat der Versicherungsneh-

mer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt, beläuft sich die 

Frist auf zehn Jahre.

§ 22 Arglistige Täuschung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzu-

fechten, bleibt unberührt.

§ 23 Gefahrerhöhung

(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragserklärung oh-

ne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder 

deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne Einwilligung 

des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, 

hat er die Gefahrerhöhung dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers eine 

Gefahrerhöhung unabhängig von seinem Willen ein, hat er die Gefahrer-

höhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer unver-

züglich anzuzeigen.

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungs-

nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu 

erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, 

nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung ei-

ner Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz 

oder auf grober Fahrlässigkeit. 

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Ver-

sicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur 

Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungsneh-

mer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässi-

gen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-

tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 

entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorlie-

gen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 

soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 

Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 

Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt 

nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt 

hat.

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach Ab-

satz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles beste-

henden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass 

der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 

Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer ver-

traglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam.

§ 29 Teilrücktritt, Teilkündigung, teilweise Leistungsfreiheit

(1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vor-

schriften dieses Abschnittes zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt 

ist, nur bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen vor, auf die 

sich die Versicherung bezieht, steht dem Versicherer das Recht zum Rück-

tritt oder zur Kündigung für den übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen

ist, dass für diesen allein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen 

Bedingungen nicht geschlossen hätte.

(2) Macht der Versicherer von dem Recht zum Rücktritt oder zur Kündigung 

bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen Gebrauch, ist der

Versicherungsnehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis bezüglich 

des übrigen Teils zu kündigen. Die Kündigung muss spätestens zum 

Schluss der Versicherungsperiode erklärt werden, in welcher der Rücktritt 

oder die Kündigung des Versicherers wirksam wird.

(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer wegen einer 

Vorschrift über die Gefahrerhöhung ganz oder teilweise leistungsfrei ist, 

nur bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich 

die Versicherung bezieht, ist auf die Leistungsfreiheit Absatz 1 entspre-

chend anzuwenden.

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie

(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der 

Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Ver-

trag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzah-

lung nicht zu vertreten.

(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles 

nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei 

denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. 

Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer 

durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen 

Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 

der Prämie aufmerksam gemacht hat.

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem 

Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 

bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestim-

mung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, 

Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die 

nach den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; bei zu-

sammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt anzugeben.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungs-

nehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kos-

ten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
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(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer 

Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der ge-

schuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestim-

mung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf 

wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit 

der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der 

Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, 

wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündi-

gung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, in-

nerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt 

unberührt.

§ 39 Vorzeitige Vertragsbeendigung

(1) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Ver-

sicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode 

nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem 

Versicherungsschutz bestanden hat. Wird das Versicherungsverhältnis 

durch Rücktritt auf Grund des § 19 Abs. 2 oder durch Anfechtung des 

Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, steht dem Versicherer 

die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungser-

klärung zu. Tritt der Versicherer nach § 37 Abs. 1 zurück, kann er eine 

angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

(2) Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der Versicherungs-

nehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des Versicherungsverhält-

nisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der für diese Zeit aufge-

wendeten Kosten zurückfordern.

§ 47 Kenntnis und Verhalten des Versicherten

(1) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von 

rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rech-

nung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berück-

sichtigen.

(2) Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berücksichtigen, wenn der Ver-

trag ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige 

Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht 

zumutbar war. Der Versicherer braucht den Einwand, dass der Vertrag 

ohne Wissen des Versicherten geschlossen worden ist, nicht gegen sich 

gelten zu lassen, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auf-

trag des Versicherten geschlossen und bei Vertragsschluss dem Versiche-

rer nicht angezeigt hat, dass er den Vertrag ohne Auftrag des Versicher-

ten schließt.

§ 150 Versicherte Person

(1) Die Lebensversicherung kann auf die Person des Versicherungsnehmers

oder eines anderen genommen werden.

(2) Wird die Versicherung für den Fall des Todes eines anderen genommen 

und übersteigt die vereinbarte Leistung den Betrag der gewöhnlichen Be-

erdigungskosten, ist zur Wirksamkeit des Vertrags die schriftliche Einwilli-

gung des anderen erforderlich; dies gilt nicht bei Kollektivlebensversiche-

rungen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung. Ist der andere ge-

schäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt oder ist für ihn 

ein Betreuer bestellt und steht die Vertretung in den seine Person betref-

fenden Angelegenheiten dem Versicherungsnehmer zu, kann dieser den 

anderen bei der Erteilung der Einwilligung nicht vertreten. 

(3) Nimmt ein Elternteil die Versicherung auf die Person eines minderjährigen 

Kindes, bedarf es der Einwilligung des Kindes nur, wenn nach dem Ver-

trag der Versicherer auch bei Eintritt des Todes vor der Vollendung des 

siebenten Lebensjahres zur Leistung verpflichtet sein soll und die für die-

sen Fall vereinbarte Leistung den Betrag der gewöhnlichen Beerdigungs-

kosten übersteigt.

(4) Soweit die Aufsichtsbehörde einen bestimmten Höchstbetrag für die ge-

wöhnlichen Beerdigungskosten festgesetzt hat, ist dieser maßgebend.

§ 151 Ärztliche Untersuchung

Durch die Vereinbarung einer ärztlichen Untersuchung der versicherten Person 

wird ein Recht des Versicherers, die Vornahme der Untersuchung zu verlangen, 

nicht begründet.

§ 152 Widerruf des Versicherungsnehmers

(1) Abweichend von § 8 Abs. 1 Satz 1 beträgt die Widerrufsfrist 30 Tage. 

(2) Der Versicherer hat abweichend von § 9 Satz 1 auch den Rückkaufswert 

einschließlich der Überschussanteile nach § 169 zu zahlen. Im Fall des § 9 

Satz 2 hat der Versicherer den Rückkaufswert einschließlich der Über-

schussanteile oder, wenn dies für den Versicherungsnehmer günstiger ist, 

die für das erste Jahr gezahlten Prämien zu erstatten.

(3) Abweichend von § 33 Abs. 1 ist die einmalige oder die erste Prämie un-

verzüglich nach Ablauf von 30 Tagen nach Zugang des Versicherungs-

scheins zu zahlen.

§ 153 Überschussbeteiligung

(1) Dem Versicherungsnehmer steht eine Beteiligung an dem Überschuss und 

an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung) zu, es sei denn, die 

Überschussbeteiligung ist durch ausdrückliche Vereinbarung ausgeschlos-

sen; die Überschussbeteiligung kann nur insgesamt ausgeschlossen wer-

den.

(2) Der Versicherer hat die Beteiligung an dem Überschuss nach einem verur-

sachungsorientierten Verfahren durchzuführen; andere vergleichbare an-

gemessene Verteilungsgrundsätze können vereinbart werden. 

(3) Der Versicherer hat die Bewertungsreserven jährlich neu zu ermitteln und 

nach einem verursachungsorientierten Verfahren rechnerisch zuzuordnen. 

Bei der Beendigung des Vertrags wird der für diesen Zeitpunkt zu ermit-

telnde Betrag zur Hälfte zugeteilt und an den Versicherungsnehmer aus-

gezahlt; eine frühere Zuteilung kann vereinbart werden. Aufsichtsrechtli-

che Regelungen zur Kapitalausstattung bleiben unberührt.

(4) Bei Rentenversicherungen ist die Beendigung der Ansparphase der nach 

Absatz 3 Satz 2 maßgebliche Zeitpunkt.

§ 154 Modellrechnung

(1) Macht der Versicherer im Zusammenhang mit dem Angebot oder dem 

Abschluss einer Lebensversicherung bezifferte Angaben zur Höhe von 

möglichen Leistungen über die vertraglich garantierten Leistungen hinaus, 

hat er dem Versicherungsnehmer eine Modellrechnung zu übermitteln, 

bei der die mögliche Ablaufleistung unter Zugrundelegung der Rech-

nungsgrundlagen für die Prämienkalkulation mit drei verschiedenen Zins-

sätzen dargestellt wird. Dies gilt nicht für Risikoversicherungen und Ver-

träge, die Leistungen der in § 54b Abs. 1 und 2 des Versicherungsauf-

sichtsgesetzes bezeichneten Art vorsehen.

(2) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer klar und verständlich dar-

auf hinzuweisen, dass es sich bei der Modellrechnung nur um ein Re-

chenmodell handelt, dem fiktive Annahmen zugrunde liegen, und dass 

der Versicherungsnehmer aus der Modellrechnung keine vertraglichen 

Ansprüche gegen den Versicherer ableiten kann.

§ 155 Jährliche Unterrichtung

Bei Versicherungen mit Überschussbeteiligung hat der Versicherer den Versi-

cherungsnehmer jährlich in Textform über die Entwicklung seiner Ansprüche 

unter Einbeziehung der Überschussbeteiligung zu unterrichten. Ferner hat der 

Versicherer, wenn er bezifferte Angaben zur möglichen zukünftigen Entwick-

lung der Überschussbeteiligung gemacht hat, den Versicherungsnehmer auf 

Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung von den anfänglichen Angaben 

hinzuweisen.

§ 156 Kenntnis und Verhalten der versicherten Person

Soweit nach diesem Gesetz die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-

nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, ist bei der Versicherung auf die Per-

son eines anderen auch deren Kenntnis und Verhalten zu berücksichtigen.

§ 157 Unrichtige Altersangabe

Ist das Alter der versicherten Person unrichtig angegeben worden, verändert 

sich die Leistung des Versicherers nach dem Verhältnis, in welchem die dem 

wirklichen Alter entsprechende Prämie zu der vereinbarten Prämie steht. Das 

Recht, wegen der Verletzung der Anzeigepflicht von dem Vertrag zurückzutre-

ten, steht dem Versicherer abweichend von § 19 Abs. 2 nur zu, wenn er den 

Vertrag bei richtiger Altersangabe nicht geschlossen hätte.

§ 158 Gefahränderung

(1) Als Erhöhung der Gefahr gilt nur eine solche Änderung der Gefahrum-

stände, die nach ausdrücklicher Vereinbarung als Gefahrerhöhung ange-

sehen werden soll; die Vereinbarung bedarf der Textform.

(2) Eine Erhöhung der Gefahr kann der Versicherer nicht mehr geltend ma-

chen, wenn seit der Erhöhung fünf Jahre verstrichen sind. Hat der Versi-

cherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 vorsätzlich oder arglistig 

verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre.

(3) § 41 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Herabsetzung der Prä-

mie nur wegen einer solchen Minderung der Gefahrumstände verlangt 

werden kann, die nach ausdrücklicher Vereinbarung als Gefahrminderung 

angesehen werden soll.

§ 159 Bezugsberechtigung

(1) Der Versicherungsnehmer ist im Zweifel berechtigt, ohne Zustimmung des 

Versicherers einen Dritten als Bezugsberechtigten zu bezeichnen sowie an 

die Stelle des so bezeichneten Dritten einen anderen zu setzen. 

(2) Ein widerruflich als bezugsberechtigt bezeichneter Dritter erwirbt das 

Recht auf die Leistung des Versicherers erst mit dem Eintritt des Versiche-

rungsfalles.

(3) Ein unwiderruflich als bezugsberechtigt bezeichneter Dritter erwirbt das 

Recht auf die Leistung des Versicherers bereits mit der Bezeichnung als 

Bezugsberechtigter.

§ 160 Auslegung der Bezugsberechtigung

(1) Sind mehrere Personen ohne Bestimmung ihrer Anteile als Bezugsberech-

tigte bezeichnet, sind sie zu gleichen Teilen bezugsberechtigt. Der von ei-

nem Bezugsberechtigten nicht erworbene Anteil wächst den übrigen Be-

zugsberechtigten zu.

.
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(2) Soll die Leistung des Versicherers nach dem Tod des Versicherungsneh-

mers an dessen Erben erfolgen, sind im Zweifel diejenigen, welche zur 

Zeit des Todes als Erben berufen sind, nach dem Verhältnis ihrer Erbteile 

bezugsberechtigt. Eine Ausschlagung der Erbschaft hat auf die Berechti-

gung keinen Einfluss.

(3) Wird das Recht auf die Leistung des Versicherers von dem bezugsberech-

tigten Dritten nicht erworben, steht es dem Versicherungsnehmer zu.

(4) Ist der Fiskus als Erbe berufen, steht ihm ein Bezugsrecht im Sinne des Ab-

satzes 2 Satz 1 nicht zu.

§ 161 Selbsttötung

(1) Bei einer Versicherung für den Todesfall ist der Versicherer nicht zur Leis-

tung verpflichtet, wenn die versicherte Person sich vor Ablauf von drei 

Jahren nach Abschluss des Versicherungsvertrags vorsätzlich selbst getötet 

hat. Dies gilt nicht, wenn die Tat in einem die freie Willensbestimmung 

ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit began-

gen worden ist.

(2) Die Frist nach Absatz 1 Satz 1 kann durch Einzelvereinbarung erhöht wer-

den.

(3) Ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, hat er den Rückkaufs-

wert einschließlich der Überschussanteile nach § 169 zu zahlen.

§ 162 Tötung durch Leistungsberechtigten

(1) Ist die Versicherung für den Fall des Todes eines anderen als des Versiche-

rungsnehmers genommen, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflich-

tet, wenn der Versicherungsnehmer vorsätzlich durch eine widerrechtliche 

Handlung den Tod des anderen herbeiführt.

(2) Ist ein Dritter als Bezugsberechtigter bezeichnet, gilt die Bezeichnung als 

nicht erfolgt, wenn der Dritte vorsätzlich durch eine widerrechtliche Hand-

lung den Tod der versicherten Person herbeiführt.

§ 163 Prämien- und Leistungsänderung

(1) Der Versicherer ist zu einer Neufestsetzung der vereinbarten Prämie be-

rechtigt, wenn 

1. sich der Leistungsbedarf nicht nur vorübergehend und nicht voraus-

sehbar gegenüber den Rechnungsgrundlagen der vereinbarten Prämie 

geändert hat,

2. die nach den berichtigten Rechnungsgrundlagen neu festgesetzte Prä-

mie angemessen und erforderlich ist, um die dauernde Erfüllbarkeit der 

Versicherungsleistung zu gewährleisten, und

3. ein unabhängiger Treuhänder die Rechnungsgrundlagen und die Vor-

aussetzungen der Nummern 1 und 2 überprüft und bestätigt hat.

Eine Neufestsetzung der Prämie ist insoweit ausgeschlossen, als die Versi-

cherungsleistungen zum Zeitpunkt der Erst- oder Neukalkulation unzurei-

chend kalkuliert waren und ein ordentlicher und gewissenhafter Aktuar 

dies insbesondere anhand der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren statisti-

schen Kalkulationsgrundlagen hätte erkennen müssen.

(2) Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass anstelle einer Erhöhung 

der Prämie nach Absatz 1 die Versicherungsleistung entsprechend herab-

gesetzt wird. Bei einer prämienfreien Versicherung ist der Versicherer un-

ter den Voraussetzungen des Absatzes 1 zur Herabsetzung der Versiche-

rungsleistung berechtigt. 

(3) Die Neufestsetzung der Prämie und die Herabsetzung der Versicherungs-

leistung werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Mit-

teilung der Neufestsetzung oder der Herabsetzung und der hierfür maß-

geblichen Gründe an den Versicherungsnehmer folgt.

(4) Die Mitwirkung des Treuhänders nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 entfällt, 

wenn die Neufestsetzung oder die Herabsetzung der Versicherungsleis-

tung der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf.

§ 164 Bedingungsanpassung

(1) Ist eine Bestimmung in Allgemeinen Versicherungsbedingungen des Versi-

cherers durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch bestandskräfti-

gen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, kann sie der Versiche-

rer durch eine neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des

Vertrags notwendig ist oder wenn das Festhalten an dem Vertrag ohne 

neue Regelung für eine Vertragspartei auch unter Berücksichtigung der 

Interessen der anderen Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen 

würde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des 

Vertragsziels die Belange der Versicherungsnehmer angemessen berück-

sichtigt. 

(2) Die neue Regelung nach Absatz 1 wird zwei Wochen, nachdem die neue 

Regelung und die hierfür maßgeblichen Gründe dem Versicherungsneh-

mer mitgeteilt worden sind, Vertragsbestandteil.

§ 165 Prämienfreie Versicherung

(1) Der Versicherungsnehmer kann jederzeit für den Schluss der laufenden 

Versicherungsperiode die Umwandlung der Versicherung in eine prämien-

freie Versicherung verlangen, sofern die dafür vereinbarte Mindestversi-

cherungsleistung erreicht wird. Wird diese nicht erreicht, hat der Versiche-

rer den auf die Versicherung entfallenden Rückkaufswert einschließlich 

der Überschussanteile nach § 169 zu zahlen.

(2) Die prämienfreie Leistung ist nach anerkannten Regeln der Versiche-

rungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Prämienkalkulation 

unter Zugrundelegung des Rückkaufswertes nach § 169 Abs. 3 bis 5 zu 

berechnen und im Vertrag für jedes Versicherungsjahr anzugeben.

(3) Die prämienfreie Leistung ist für den Schluss der laufenden Versiche-

rungsperiode unter Berücksichtigung von Prämienrückständen zu berech-

nen. Die Ansprüche des Versicherungsnehmers aus der Überschussbeteili-

gung bleiben unberührt.

§ 166 Kündigung des Versicherers

(1) Kündigt der Versicherer das Versicherungsverhältnis, wandelt sich mit der 

Kündigung die Versicherung in eine prämienfreie Versicherung um. Auf 

die Umwandlung ist § 165 anzuwenden.

(2) Im Fall des § 38 Abs. 2 ist der Versicherer zu der Leistung verpflichtet, die 

er erbringen müsste, wenn sich mit dem Eintritt des Versicherungsfalles 

die Versicherung in eine prämienfreie Versicherung umgewandelt hätte.

(3) Bei der Bestimmung einer Zahlungsfrist nach § 38 Abs. 1 hat der Versi-

cherer auf die eintretende Umwandlung der Versicherung hinzuweisen.

(4) Bei einer Lebensversicherung, die vom Arbeitgeber zugunsten seiner Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgeschlossen worden ist, hat der 

Versicherer die versicherte Person über die Bestimmung der Zahlungsfrist 

nach § 38 Abs. 1 und die eintretende Umwandlung der Versicherung in 

Textform zu informieren und ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens 

zwei Monaten einzuräumen.

§ 167 Umwandlung zur Erlangung eines Pfändungsschutzes

Der Versicherungsnehmer einer Lebensversicherung kann jederzeit für den 

Schluss der laufenden Versicherungsperiode die Umwandlung der Versicherung 

in eine Versicherung verlangen, die den Anforderungen des § 851c Abs. 1 der 

Zivilprozessordnung entspricht. Die Kosten der Umwandlung hat der Versiche-

rungsnehmer zu tragen.

§ 168 Kündigung des Versicherungsnehmers

(1) Sind laufende Prämien zu zahlen, kann der Versicherungsnehmer das Ver-

sicherungsverhältnis jederzeit für den Schluss der laufenden Versiche-

rungsperiode kündigen.

(2) Bei einer Versicherung, die Versicherungsschutz für ein Risiko bietet, bei 

dem der Eintritt der Verpflichtung des Versicherers gewiss ist, steht das 

Kündigungsrecht dem Versicherungsnehmer auch dann zu, wenn die Prä-

mie in einer einmaligen Zahlung besteht.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht auf einen für die Altersvorsorge bestimm-

ten Versicherungsvertrag anzuwenden, bei dem der Versicherungsnehmer 

mit dem Versicherer eine Verwertung vor dem Eintritt in den Ruhestand 

ausgeschlossen hat; der Wert der vom Ausschluss der Verwertbarkeit be-

troffenen Ansprüche darf die in § 12 Abs. 2 Nr. 3 des Zweiten Buches So-

zialgesetzbuch bestimmten Beträge nicht übersteigen.

§ 169 Rückkaufswert

(1) Wird eine Versicherung, die Versicherungsschutz für ein Risiko bietet, bei 

dem der Eintritt der Verpflichtung des Versicherers gewiss ist, durch Kün-

digung des Versicherungsnehmers oder durch Rücktritt oder Anfechtung 

des Versicherers aufgehoben, hat der Versicherer den Rückkaufswert zu 

zahlen. 

(2) Der Rückkaufswert ist nur insoweit zu zahlen, als dieser die Leistung bei 

einem Versicherungsfall zum Zeitpunkt der Kündigung nicht übersteigt. 

Der danach nicht gezahlte Teil des Rückkaufswertes ist für eine prämien-

freie Versicherung zu verwenden. Im Fall des Rücktrittes oder der Anfech-

tung ist der volle Rückkaufswert zu zahlen. 

(3) Der Rückkaufswert ist das nach anerkannten Regeln der Versicherungs-

mathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Prämienkalkulation zum 

Schluss der laufenden Versicherungsperiode berechnete Deckungskapital 

der Versicherung, bei einer Kündigung des Versicherungsverhältnisses je-

doch mindestens der Betrag des Deckungskapitals, das sich bei gleichmä-

ßiger Verteilung der angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die 

ersten fünf Vertragsjahre ergibt; die aufsichtsrechtlichen Regelungen über 

Höchstzillmersätze bleiben unberührt. Der Rückkaufswert und das Aus-

maß, in dem er garantiert ist, sind dem Versicherungsnehmer vor Abgabe 

von dessen Vertragserklärung mitzuteilen; das Nähere regelt die Rechts-

verordnung nach § 7 Abs. 2. Hat der Versicherer seinen Sitz in einem an-

deren Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Ver-

tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, kann 

er für die Berechnung des Rückkaufswertes anstelle des Deckungskapitals 

den in diesem Staat vergleichbaren anderen Bezugswert zu Grunde legen.

(4) Bei fondsgebundenen Versicherungen und anderen Versicherungen, die 

Leistungen der in § 54b des Versicherungsaufsichtsgesetzes bezeichneten 

Art vorsehen, ist der Rückkaufswert nach anerkannten Regeln der Versi-

cherungsmathematik als Zeitwert der Versicherung zu berechnen, soweit 

nicht der Versicherer eine bestimmte Leistung garantiert; im Übrigen gilt 

Absatz 3. Die Grundsätze der Berechnung sind im Vertrag anzugeben. 

(5) Der Versicherer ist zu einem Abzug von dem nach Absatz 3 oder 4 be-

rechneten Betrag nur berechtigt, wenn er vereinbart, beziffert und ange-

messen ist. Die Vereinbarung eines Abzugs für noch nicht getilgte Ab-

schluss- und Vertriebskosten ist unwirksam.

(6) Der Versicherer kann den nach Absatz 3 berechneten Betrag angemessen 

herabsetzen, soweit dies erforderlich ist, um eine Gefährdung der Belange 

der Versicherungsnehmer, insbesondere durch eine Gefährdung der dau-

ernden Erfüllbarkeit der sich aus den Versicherungsverträgen ergebenden 
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Verpflichtungen, auszuschließen. Die Herabsetzung ist jeweils auf ein Jahr 

befristet.

(7) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer zusätzlich zu dem nach 

den Absätzen 3 bis 6 berechneten Betrag die diesem bereits zugeteilten 

Überschussanteile, soweit sie nicht bereits in dem Betrag nach den Absät-

zen 3 bis 6 enthalten sind, sowie den nach den jeweiligen Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen für den Fall der Kündigung vorgesehenen 

Schlussüberschussanteil zu zahlen; § 153 Abs. 3 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 170 Eintrittsrecht

(1) Wird in die Versicherungsforderung ein Arrest vollzogen oder eine 

Zwangsvollstreckung vorgenommen oder wird das Insolvenzverfahren ü-

ber das Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet, kann der nament-

lich bezeichnete Bezugsberechtigte mit Zustimmung des Versicherungs-

nehmers an seiner Stelle in den Versicherungsvertrag eintreten. Tritt der 

Bezugsberechtigte ein, hat er die Forderungen der betreibenden Gläubi-

ger oder der Insolvenzmasse bis zur Höhe des Betrags zu befriedigen, des-

sen Zahlung der Versicherungsnehmer im Fall der Kündigung des Versi-

cherungsverhältnisses vom Versicherer verlangen könnte.

(2) Ist ein Bezugsberechtigter nicht oder nicht namentlich bezeichnet, steht 

das gleiche Recht dem Ehegatten oder Lebenspartner und den Kindern 

des Versicherungsnehmers zu.

(3) Der Eintritt erfolgt durch Anzeige an den Versicherer. Die Anzeige kann 

nur innerhalb eines Monats erfolgen, nachdem der Eintrittsberechtigte 

von der Pfändung Kenntnis erlangt hat oder das Insolvenzverfahren eröff-

net worden ist.

§ 171 Abweichende Vereinbarungen

Von § 152 Abs. 1 und 2 und den §§ 153 bis 155, 157, 158, 161 und 163 bis 

170 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers, der versicherten Per-

son oder des Eintrittsberechtigten abgewichen werden. Für das Verlangen des 

Versicherungsnehmers auf Umwandlung nach § 165 und für seine Kündigung 

nach § 168 kann die Schrift- oder die Textform vereinbart werden.

§ 172 Leistung des Versicherers

(1) Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist der Versicherer verpflichtet, für 

eine nach Beginn der Versicherung eingetretene Berufsunfähigkeit die 

vereinbarten Leistungen zu erbringen. 

(2) Berufsunfähig ist, wer seinen zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne 

gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war, infolge Krankheit, 

Körperverletzung oder mehr als altersentsprechendem Kräfteverfall ganz 

oder teilweise voraussichtlich auf Dauer nicht mehr ausüben kann. 

(3) Als weitere Voraussetzung einer Leistungspflicht des Versicherers kann 

vereinbart werden, dass die versicherte Person auch keine andere Tätig-

keit ausübt oder ausüben kann, die zu übernehmen sie auf Grund ihrer 

Ausbildung und Fähigkeiten in der Lage ist und die ihrer bisherigen Le-

bensstellung entspricht.

§ 173 Anerkenntnis

(1) Der Versicherer hat nach einem Leistungsantrag bei Fälligkeit in Textform 

zu erklären, ob er seine Leistungspflicht anerkennt. 

(2) Das Anerkenntnis darf nur einmal zeitlich begrenzt werden. Es ist bis zum 

Ablauf der Frist bindend.

§ 174 Leistungsfreiheit

(1) Stellt der Versicherer fest, dass die Voraussetzungen der Leistungspflicht 

entfallen sind, wird er nur leistungsfrei, wenn er dem Versicherungsneh-

mer diese Veränderung in Textform dargelegt hat. 

(2) Der Versicherer wird frühestens mit dem Ablauf des dritten Monats nach 

Zugang der Erklärung nach Absatz 1 beim Versicherungsnehmer leis-

tungsfrei. 

§ 175 Abweichende Vereinbarungen

Von den §§ 173 und 174 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 

abgewichen werden.

§ 176 Anzuwendende Vorschriften

Die §§ 150 bis 170 sind auf die Berufsunfähigkeitsversicherung entsprechend 

anzuwenden, soweit die Besonderheiten dieser Versicherung nicht entgegen-

stehen.

§ 177 Ähnliche Versicherungsverträge

(1) Die §§ 173 bis 176 sind auf alle Versicherungsverträge, bei denen der 

Versicherer für eine dauerhafte Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit eine 

Leistung verspricht, entsprechend anzuwenden.

(2) Auf die Unfallversicherung sowie auf Krankenversicherungsverträge, die 

das Risiko der Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit zum Gegenstand ha-

ben, ist Absatz 1 nicht anzuwenden.

§ 215 Gerichtsstand

(1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermitt-

lung ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-

rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermange-

lung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für Klagen gegen 

den Versicherungsnehmer ist dieses Gericht ausschließlich zuständig.

(2) § 33 Abs. 2 der Zivilprozessordnung ist auf Widerklagen der anderen Par-

tei nicht anzuwenden.

(3) Eine von Absatz 1 abweichende Vereinbarung ist zulässig für den Fall, 

dass der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes ver-

legt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 

Klageerhebung nicht bekannt ist.

B. Auszug aus dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)

§ 56aRückstellung für Beitragsrückerstattung

Bei Versicherungs-Aktiengesellschaften bestimmt der Vorstand mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats die Beträge, die für die Überschussbeteiligung der Ver-

sicherten zurückzustellen sind. Jedoch dürfen Beträge, die nicht auf Grund ei-

nes Rechtsanspruchs der Versicherten zurückzustellen sind, für die Überschuss-

beteiligung nur bestimmt werden, soweit aus dem verbleibenden Bilanzgewinn 

noch ein Gewinn in Höhe von mindestens vier vom Hundert des Grundkapitals 

verteilt werden kann. Die für die Überschussbeteiligung der Versicherten be-

stimmten Beträge sind, soweit sie den Versicherten nicht unmittelbar zugeteilt 

wurden, in eine Rückstellung für Beitragsrückerstattung einzustellen. Die der 

Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugewiesenen Beträge dürfen nur für 

die Überschussbeteiligung der Versicherten verwendet werden. Das Versiche-

rungsunternehmen ist jedoch berechtigt, mit Zustimmung der Aufsichtsbehör-

de in Ausnahmefällen die Rückstellung für Beitragsrückerstattung, soweit sie 

nicht auf bereits festgelegte Überschussanteile entfällt, im Interesse der Versi-

cherten zur Abwendung eines Notstandes heranzuziehen.

§ 65 Deckungsrückstellung

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur Berechnung der 

Deckungsrückstellung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung durch Rechtsverordnung,

1. bei Versicherungsverträgen mit Zinsgarantie einen oder mehrere 

Höchstwerte für den Rechnungszins festzusetzen, ausgehend

a) vom jeweiligen Zinssatz der Anleihen des Staates, auf dessen 

Währung der Vertrag lautet, wobei der jeweilige Höchstwert nicht 

mehr als 60 vom Hundert betragen darf; hiervon können Versi-

cherungsverträge in Anteilseinheiten, gegen Einmalprämie bis zu 

einer Laufzeit von acht Jahren, Versicherungsverträge ohne Über-

schussbeteiligung sowie Rentenversicherungsverträge ohne Rück-

kaufswert ausgenommen oder für sie höhere Höchstwerte festge-

setzt werden, oder

b) vom Ertrag der zum betreffenden Zeitpunkt im Bestand des Le-

bensversicherungsunternehmens vorhandenen Aktiva sowie den 

erwarteten Erträgen künftiger Aktiva, wobei angemessene Si-

cherheitsabschläge vorzunehmen sind;

2. die Höchstbeträge für die Zillmerung festzusetzen;

3. die versicherungsmathematischen Rechnungsgrundlagen für die Be-

rechnung der Deckungsrückstellung festzulegen, soweit dies zur 

Durchführung von Richtlinien des Rates der Europäischen Gemein-

schaften erforderlich ist.

Die Ermächtigung kann durch Rechtsverordnung auf das Bundesauf-

sichtsamt für das Versicherungswesen übertragen werden. Dieses erlässt 

die Vorschriften im Benehmen mit den Aufsichtsbehörden der Länder.

(2) Die Rechtsverordnungen nach Absatz 1 sind im Einvernehmen mit dem 

Bundesministerium der Justiz zu erlassen.

(3) Vor der Festsetzung des Höchstzinssatzes nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 

Buchstabe a ist, sofern die Verträge auf die Währung eines anderen Mit-

glied- oder eines anderen Vertragsstaats lauten, die Aufsichtsbehörde die-

ses Staates zu hören.

§ 81c Missstand in der Lebensversicherung

(1) In der Lebensversicherung liegt ein die Belange der Versicherten gefähr-

dender Missstand auch vor, wenn bei überschussberechtigten Versiche-

rungen keine angemessene Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrück-

erstattung erfolgt. Das ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die Zu-

führung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung eines Lebensversiche-

rungsunternehmens unter Berücksichtigung der Direktgutschrift und der 

rechnungsmäßigen Zinsen nicht der gemäß Absatz 3 durch Rechtsverord-

nung festgelegten Mindestzuführung in Abhängigkeit von den Kapitaler-

trägen entspricht. Hierbei sind der Risikoverlauf und der Solvabilitätsbe-

darf der Lebensversicherungsunternehmen zu berücksichtigen. Unbescha-

det der nach § 81 Abs. 2 Satz 1 und § 87 zulässigen Maßnahmen kann 

die Aufsichtsbehörde von dem Lebensversicherungsunternehmen verlan-

gen, dass ihr ein Plan zur Sicherstellung angemessener Zuführungen zur 

Rückstellung für Beitragsrückerstattung (Zuführungsplan) vorgelegt wird, 

wenn die Zuführung zur Rückstellung nicht den Mindestanforderungen 

der Rechtsverordnung entspricht.
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(2) Für die vor dem 29. Juli 1994 abgeschlossenen Lebensversicherungen (Alt-

bestand) ist ein die Belange der Versicherten gefährdender Missstand ab-

weichend von Absatz 1 Satz 2 insbesondere dann anzunehmen, wenn die 

Rückgewährquote eines Lebensversicherungsunternehmens im Durch-

schnitt der letzten drei Geschäftsjahre nicht dem anhand des Durch-

schnitts aller Lebensversicherungsunternehmen festgelegten Rückgewähr-

richtsatz entspricht. Unbeschadet der nach § 81 Abs. 2 Satz 1 und § 87 

zulässigen Maßnahmen kann die Aufsichtsbehörde in diesem Fall vom Un-

ternehmen verlangen, dass ihr ein Plan zur Sicherstellung angemessener 

Zuführungen zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung (Rückgewähr-

plan) zur Genehmigung vorgelegt wird. Die Rückgewährquote entspricht 

dem in vom Hundert ausgedrückten Verhältnis der Summe aus rech-

nungsmäßigen Zinsen, der Direktgutschrift von Überschussanteilen und 

der Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu der Summe 

aus Normrisikoüberschuss und Normzinsertrag.

(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsver-

ordnung zur Wahrung der Belange der Versicherten unter Berücksichti-

gung der Marktverhältnisse zu Absatz 1 Vorschriften zu erlassen, über die 

Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung, insbesondere über 

die Mindestzuführung in Abhängigkeit von den Kapitalerträgen, sowie zu 

Absatz 2 die Höhe des Rückgewährrichtsatzes festzulegen und Vorschrif-

ten über die Berechnung des Normrisikoüberschusses und des Normzins-

ertrags zu erlassen. Die Ermächtigung kann durch Rechtsverordnung auf 

das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen übertragen werden. 

Dieses erlässt die Vorschriften im Benehmen mit den Aufsichtsbehörden 

der Länder.

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten nicht für Sterbekassen.

C. Auszug aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)

§ 123 Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung

(1) Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung oder 

widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, kann die Erklärung 

anfechten.

(2) Hat ein Dritter die Täuschung verübt, so ist eine Erklärung, die einem an-

deren gegenüber abzugeben war, nur dann anfechtbar, wenn dieser die 

Täuschung kannte oder kennen musste. Soweit ein anderer als derjenige, 

welchem gegenüber die Erklärung abzugeben war, aus der Erklärung 

unmittelbar ein Recht erworben hat, ist die Erklärung ihm gegenüber an-

fechtbar, wenn er die Täuschung kannte oder kennen musste.

§ 126 b Textform

Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss die Erklärung in einer Ur-

kunde oder auf andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeigne-

te Weise abgegeben, die Person des Erklärenden genannt und der Abschluss 

der Erklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkenn-

bar gemacht werden. 

§ 195 Regelmäßige Verjährungsfrist 

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.

D. Auszug aus der Zivilprozessordnung (ZPO)

§13 Allgemeiner Gerichtsstand des Wohnsitzes

Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz bestimmt.

§ 17 Allgemeiner Gerichtsstand juristischer Personen

(1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen sowie 

derjenigen Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen Vereine und 

derjenigen Stiftungen, Anstalten und Vermögensmassen, die als solche 

verklagt werden können, wird durch ihren Sitz bestimmt. Als Sitz gilt, 

wenn sich nichts anderes ergibt, der Ort, wo die Verwaltung geführt wird.

(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gericht, 

in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als solche ver-

klagt werden können, bei dem Gericht ihres Amtssitzes.

(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten Ge-

richtsstand ist ein durch Statut oder in anderer Weise besonders geregel-

ter Gerichtsstand zulässig.

§ 21 Besonderer Gerichtsstand des Aufenthaltsortes

(1) Hat jemand zum Betrieb einer Fabrik, einer Handlung oder eines anderen 

Gewerbes eine Niederlassung, von der aus unmittelbar Geschäfte ge-

schlossen werden, so können gegen ihn alle Klagen, die auf den Ge-

schäftsbetrieb der Niederlassung Bezug haben, bei dem Gericht des Ortes 

erhoben werden, wo die Niederlassung sich befindet.

(2) Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen Personen 

begründet, die ein mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden versehenes Gut 

als Eigentümer, Nutznießer oder Pächter bewirtschaften, soweit diese 

Klagen die auf die Bewirtschaftung des Gutes sich beziehenden Rechts-

verhältnisse betreffen.

E. Auszug aus dem Handelsgesetzbuch (HGB)

§ 341e Allgemeine Bilanzierungsgrundsätze

(1) Versicherungsunternehmen haben versicherungstechnische Rückstellun-

gen auch insoweit zu bilden, wie dies nach vernünftiger kaufmännischer 

Beurteilung notwendig ist, um die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflich-

tungen aus den Versicherungsverträgen sicherzustellen. Dabei sind die im 

Interesse der Versicherten erlassenen aufsichtsrechtlichen Vorschriften 

über die bei der Berechnung der Rückstellungen zu verwendenden Rech-

nungsgrundlagen einschließlich des dafür anzusetzenden Rechnungszins-

fußes und über die Zuweisung bestimmter Kapitalerträge zu den Rückstel-

lungen zu berücksichtigen.

(2) Versicherungstechnische Rückstellungen sind außer in den Fällen der 

§§ 341f bis 341h insbesondere zu bilden

1. für den Teil der Beträge, der Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem 

Abschlussstichtag darstellt (Beitragsüberträge);

2. für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattun-

gen, soweit die ausschließliche Verwendung der Rückstellung zu die-

sem Zweck durch Gesetz, Satzung, geschäftsplanmäßige Erklärung o-

der vertragliche Vereinbarung gesichert ist (Rückstellung für Beitrags-

rückerstattung);

3. für Verluste, mit denen nach dem Abschlussstichtag aus bis zum Ende 

des Geschäftsjahres geschlossenen Verträgen zu rechnen ist (Rückstel-

lung für drohende Verluste aus dem Versicherungsgeschäft).

(3) Soweit eine Bewertung nach § 252 Abs. 1 Nr. 3 oder § 240 Abs. 4 nicht 

möglich ist oder der damit verbundene Aufwand unverhältnismäßig wäre, 

können die Rückstellungen auf Grund von Näherungsverfahren geschätzt 

werden, wenn anzunehmen ist, dass diese zu annähernd gleichen Ergeb-

nissen wie Einzelberechnungen führen.

§ 341f Deckungsrückstellung

(1) Deckungsrückstellungen sind für die Verpflichtungen aus dem Lebensver-

sicherungs- und dem nach Art der Lebensversicherung betriebenen Versi-

cherungsgeschäft in Höhe ihres versicherungsmathematisch errechneten 

Wertes einschließlich bereits zugeteilter Überschussanteile mit Ausnahme 

der verzinslich angesammelten Überschussanteile und nach Abzug des 

versicherungsmathematisch ermittelten Barwerts der künftigen Beiträge 

zu bilden (prospektive Methode). Ist eine Ermittlung des Wertes der künf-

tigen Verpflichtungen nicht möglich, hat die Berechnung auf Grund der 

aufgezinsten Einnahmen und Ausgaben der vorangegangenen Geschäfts-

jahre zu erfolgen (retrospektive Methode).

(2) Bei der Bildung der Deckungsrückstellung sind auch gegenüber den Versi-

cherten eingegangene Zinssatzverpflichtungen zu berücksichtigen, sofern

die derzeitigen oder zu erwartenden Erträge der Vermögenswerte des Un-

ternehmens für die Deckung dieser Verpflichtungen nicht ausreichen.

(3) In der Krankenversicherung, die nach Art der Lebensversicherung betrie-

ben wird, ist als Deckungsrückstellung eine Alterungsrückstellung zu bil-

den; hierunter fallen auch der Rückstellung bereits zugeführte Beträge aus 

der Rückstellung für Beitragsrückerstattung sowie Zuschreibungen, die 

dem Aufbau einer Anwartschaft auf Beitragsermäßigung im Alter dienen. 

Bei der Berechnung sind die für die Berechnung der Prämien geltenden 

aufsichtsrechtlichen Bestimmungen zu berücksichtigen.

F. Auszug aus dem Gesetz über die Eingetragene Lebens-

partnerschaft (LPartG)

§ 1 Form und Voraussetzungen

(1) Zwei Personen gleichen Geschlechts begründen eine Lebenspartnerschaft, 

wenn sie gegenseitig persönlich und bei gleichzeitiger Anwesenheit er-

klären, miteinander eine Partnerschaft auf Lebenszeit führen zu wollen 

(Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner). Die Erklärungen können nicht 

unter einer Bedingung oder Zeitbestimmung abgegeben werden. Die Er-

klärungen werden wirksam, wenn sie vor der zuständigen Behörde er-

folgen. 

(2) Eine Lebenspartnerschaft kann nicht wirksam begründet werden 

1. mit einer Person, die minderjährig oder verheiratet ist oder bereits mit 

einer anderen Person eine Lebenspartnerschaft führt; 

2. zwischen Personen, die in gerader Linie miteinander verwandt sind; 

3. zwischen vollbürtigen und halbbürtigen Geschwistern; 

4. wenn die Lebenspartner bei der Begründung der Lebenspartnerschaft 

darüber einig sind, keine Verpflichtungen gemäß § 2 begründen zu 

wollen. 

(3) Aus dem Versprechen, eine Lebenspartnerschaft zu begründen, kann 

nicht auf Begründung der Lebenspartnerschaft geklagt werden. § 1297

Abs. 2 und die §§ 1298 bis 1302 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten 

entsprechend.
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G. Auszug aus dem Sozialgesetzbuch – Viertes Buch (SGB IV)

§ 8 Geringfügige Beschäftigung und geringfügige selbständige Tätigkeit

(1) Eine geringfügige Beschäftigung liegt vor, wenn

1. das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig im Monat 400 

Euro nicht übersteigt,

2. die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens zwei 

Monate oder 50 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein 

pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist, es sei denn, dass die Be-

schäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und ihr Entgelt 400 Euro im 

Monat übersteigt.

(2) Bei der Anwendung des Absatzes 1 sind mehrere geringfügige Beschäfti-

gungen nach Nummer 1 oder Nummer 2 sowie geringfügige Beschäfti-

gungen nach Nummer 1 mit Ausnahme einer geringfügigen Beschäfti-

gung nach Nummer 1 und nicht geringfügige Beschäftigungen zusam-

menzurechnen. Eine geringfügige Beschäftigung liegt nicht mehr vor, so-

bald die Voraussetzungen des Absatzes 1 entfallen. Wird bei der Zusam-

menrechnung nach Satz 1 festgestellt, dass die Voraussetzungen einer ge-

ringfügigen Beschäftigung nicht mehr vorliegen, tritt die Versicherungs-

pflicht erst mit dem Tage der Bekanntgabe der Feststellung durch die Ein-

zugsstelle oder einen Träger der Rentenversicherung ein.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, soweit anstelle einer Beschäfti-

gung eine selbständige Tätigkeit ausgeübt wird. Dies gilt nicht für das 

Recht der Arbeitsförderung.

§ 8a Geringfügige Beschäftigung in Privathaushalten

Werden geringfügige Beschäftigungen ausschließlich in Privathaushalten aus-

geübt, gilt § 8. Eine geringfügige Beschäftigung im Privathaushalt liegt vor, 

wenn diese durch einen privaten Haushalt begründet ist und die Tätigkeit 

sonst gewöhnlich durch Mitglieder des privaten Haushalts erledigt wird.

§ 18 Bezugsgröße

(1) Bezugsgröße im Sinne der Vorschriften für die Sozialversicherung ist, so-

weit in den besonderen Vorschriften für die einzelnen Versicherungszwei-

ge nichts Abweichendes bestimmt ist, das Durchschnittsentgelt der ge-

setzlichen Rentenversicherung im vorvergangenen Kalenderjahr, aufge-

rundet auf den nächsthöheren, durch 420 teilbaren Betrag.

(2) Die Bezugsgröße für das Beitrittsgebiet (Bezugsgröße (Ost)) verändert sich 

zum 1. Januar eines jeden Kalenderjahres auf den Wert, der sich ergibt, 

wenn der für das vorvergangene Kalenderjahr geltende Wert der Anlage 

1 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch durch den für das Kalenderjahr 

der Veränderung bestimmten vorläufigen Wert der Anlage 10 zum Sechs-

ten Buch Sozialgesetzbuch geteilt wird, aufgerundet auf den nächsthöhe-

ren, durch 420 teilbaren Betrag. (...)

Bezugsgröße für 2008:

jährlich 1/7 aus    29.820 EUR = 4.206 EUR 

monatlich 1/7 aus  2.485 EUR =    355 EUR

H. Auszug aus dem Sozialgesetzbuch – Elftes Buch (SGB XI)

§ 15 Stufen der Pflegebedürftigkeit

(1) Für die Gewährung von Leistungen nach diesem Gesetz sind pflegebe-

dürftige Personen (§ 14) einer der folgenden drei Pflegestufen zuzuord-

nen: 

1. Pflegebedürftige der Pflegestufe I (erheblich Pflegebedürftige) sind Per-

sonen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für 

wenigstens zwei Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen 

mindestens einmal täglich der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach

in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benöti-

gen.

2. Pflegebedürftige der Pflegestufe II (Schwerpflegebedürftige) sind Per-

sonen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität min-

destens dreimal täglich zu verschiedenen Tageszeiten der Hilfe bedür-

fen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirt-

schaftlichen Versorgung benötigen.

3. Pflegebedürftige der Pflegestufe III (Schwerstpflegebedürftige) sind Per-

sonen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität täg-

lich rund um die Uhr, auch nachts, der Hilfe bedürfen und zusätzlich 

mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung 

benötigen.

Für die Gewährung von Leistungen nach § 43a reicht die Feststellung, 

dass die Voraussetzungen der Pflegestufe I erfüllt sind.

(2) Bei Kindern ist für die Zuordnung der zusätzliche Hilfebedarf gegenüber 

einem gesunden gleichaltrigen Kind maßgebend.

(3) Der Zeitaufwand, den ein Familienangehöriger oder eine andere nicht als 

Pflegekraft ausgebildete Pflegeperson für die erforderlichen Leistungen 

der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung benötigt, muss 

wöchentlich im Tagesdurchschnitt 

1. in der Pflegestufe I mindestens 90 Minuten betragen; hierbei müssen 

auf die Grundpflege mehr als 45 Minuten entfallen,

2. in der Pflegestufe II mindestens drei Stunden betragen; hierbei müssen 

auf die Grundpflege mindestens zwei Stunden entfallen,

3. in der Pflegestufe III mindestens fünf Stunden betragen; hierbei müs-

sen auf die Grundpflege mindestens vier Stunden entfallen.

Bei der Feststellung des Zeitaufwandes ist ein Zeitaufwand für erforderli-

che verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen zu be-

rücksichtigen; dies gilt auch dann, wenn der Hilfebedarf zu Leistungen 

nach dem Fünften Buch führt. Verrichtungsbezogene krankheitsspezifi-

sche Pflegemaßnahmen sind Maßnahmen der Behandlungspflege, bei 

denen der behandlungspflegerische Hilfebedarf untrennbarer Bestandteil 

einer Verrichtung nach § 14 Abs. 4 ist oder mit einer solchen Verrichtung 

notwendig in einem unmittelbaren zeitlichen und sachlichen Zusammen-

hang steht.

I. Auszug aus dem Gesetz zur Verbesserung der

betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG)

§ 1a Anspruch auf betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung

(1) Der Arbeitnehmer kann vom Arbeitgeber verlangen, dass von seinen 

künftigen Entgeltansprüchen bis zu 4 vom Hundert der jeweiligen Bei-

tragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung der Arbeiter und An-

gestellten durch Entgeltumwandlung für seine betriebliche Altersversor-

gung verwendet werden. Die Durchführung des Anspruchs des Arbeit-

nehmers wird durch Vereinbarung geregelt. Ist der Arbeitgeber zu einer 

Durchführung über einen Pensionsfonds oder eine Pensionskasse (§ 1b 

Abs. 3) bereit, ist die betriebliche Altersversorgung dort durchzuführen; 

andernfalls kann der Arbeitnehmer verlangen, dass der Arbeitgeber für 

ihn eine Direktversicherung (§ 1b Abs. 2) abschließt. Soweit der Anspruch 

geltend gemacht wird, muss der Arbeitnehmer jährlich einen Betrag in 

Höhe von mindestens einem Hundertsechzigstel der Bezugsgröße nach

§ 18 Abs. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch für seine betriebliche Al-

tersversorgung verwenden. Soweit der Arbeitnehmer Teile seines regel-

mäßigen Entgelts für betriebliche Altersversorgung verwendet, kann der 

Arbeitgeber verlangen, dass während eines laufenden Kalenderjahres 

gleich bleibende monatliche Beträge verwendet werden.

(2) Soweit eine durch Entgeltumwandlung finanzierte betriebliche Altersver-

sorgung besteht, ist der Anspruch des Arbeitnehmers auf Entgeltum-

wandlung ausgeschlossen.

(3) Soweit der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Entgeltumwandlung für be-

triebliche Altersversorgung nach Absatz 1 hat, kann er verlangen, dass die 

Voraussetzungen für eine Förderung nach den §§10a, 82 Abs. 2 des Ein-

kommensteuergesetzes erfüllt werden, wenn die betriebliche Altersver-

sorgung über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direkt-

versicherung durchgeführt wird.

(4) Falls der Arbeitnehmer bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis kein Entgelt 

erhält, hat er das Recht, die Versicherung oder Versorgung mit eigenen 

Beiträgen fortzusetzen. Der Arbeitgeber steht auch für die Leistungen aus 

diesen Beiträgen ein. Die Regelungen über Entgeltumwandlung gelten 

entsprechend.

§ 1b Unverfallbarkeit und Durchführung der betrieblichen Altersversorgung

(1) Einem Arbeitnehmer, dem Leistungen aus der betrieblichen Altersversor-

gung zugesagt worden sind, bleibt die Anwartschaft erhalten, wenn das 

Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versorgungsfalls, jedoch nach Vollendung 

des 30. Lebensjahres endet und die Versorgungszusage zu diesem Zeit-

punkt mindestens fünf Jahre bestanden hat (unverfallbare Anwartschaft). 

Ein Arbeitnehmer behält seine Anwartschaft auch dann, wenn er auf-

grund einer Vorruhestandsregelung ausscheidet und ohne das vorherige 

Ausscheiden die Wartezeit und die sonstigen Voraussetzungen für den 

Bezug von Leistungen der betrieblichen Altersversorgung hätte erfüllen 

können. Eine Änderung der Versorgungszusage oder ihre Übernahme 

durch eine andere Person unterbricht nicht den Ablauf der Fristen nach 

Satz 1. Der Verpflichtung aus einer Versorgungszusage stehen Versor-

gungsverpflichtungen gleich, die auf betrieblicher Übung oder dem 

Grundsatz der Gleichbehandlung beruhen. Der Ablauf einer vorgesehe-

nen Wartezeit wird durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach 

Erfüllung der Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 nicht berührt. Wechselt 

ein Arbeitnehmer vom Geltungsbereich dieses Gesetzes in einen anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union, bleibt die Anwartschaft in gleichem 

Umfange wie für Personen erhalten, die auch nach Beendigung eines Ar-

beitsverhältnisses innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes verblei-

ben.

(2) Wird für die betriebliche Altersversorgung eine Lebensversicherung auf 

das Leben des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber abgeschlossen und 

sind der Arbeitnehmer oder seine Hinterbliebenen hinsichtlich der Leis-

tungen des Versicherers ganz oder teilweise bezugsberechtigt (Direktversi-

cherung), so ist der Arbeitgeber verpflichtet, wegen Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses nach Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten 

Voraussetzungen das Bezugsrecht nicht mehr zu widerrufen. Eine Verein-

barung, nach der das Bezugsrecht durch die Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses nach Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Voraus-

setzungen auflösend bedingt ist, ist unwirksam. Hat der Arbeitgeber die 

Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag abgetreten oder beliehen, so ist 

er verpflichtet, den Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis nach Erfüllung 

der in Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Voraussetzungen geendet hat, 

bei Eintritt des Versicherungsfalles so zu stellen, als ob die Abtretung oder 

Beleihung nicht erfolgt wäre. Als Zeitpunkt der Erteilung der Versor-

gungszusage im Sinne des Absatzes 1 gilt der Versicherungsbeginn, frü-

hestens jedoch der Beginn der Betriebszugehörigkeit.
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(3) Wird die betriebliche Altersversorgung von einer rechtsfähigen Versor-

gungseinrichtung durchgeführt, die dem Arbeitnehmer oder seinen Hin-

terbliebenen auf ihre Leistungen einen Rechtsanspruch gewährt (Pensi-

onskasse und Pensionsfonds), so gilt Absatz 1 entsprechend. Als Zeitpunkt 

der Erteilung der Versorgungszusage im Sinne des Absatzes 1 gilt der Ver-

sicherungsbeginn, frühestens jedoch der Beginn der Betriebszugehörig-

keit.

(4) Wird die betriebliche Altersversorgung von einer rechtsfähigen Versor-

gungseinrichtung durchgeführt, die auf ihre Leistungen keinen Rechtsan-

spruch gewährt (Unterstützungskasse), so sind die nach Erfüllung der in 

Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Voraussetzungen und vor Eintritt des 

Versorgungsfalles aus dem Unternehmen ausgeschiedenen Arbeitnehmer 

und ihre Hinterbliebenen den bis zum Eintritt des Versorgungsfalles dem 

Unternehmen angehörenden Arbeitnehmern und deren Hinterbliebenen 

gleichgestellt. Die Versorgungszusage gilt in dem Zeitpunkt als erteilt im 

Sinne des Absatzes 1, von dem an der Arbeitnehmer zum Kreis der Be-

günstigten der Unterstützungskasse gehört.

(5) Soweit betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung erfolgt, 

behält der Arbeitnehmer seine Anwartschaft, wenn sein Arbeitsverhältnis 

vor Eintritt des Versorgungsfalles endet; in den Fällen der Absätze 2 und 3 

1. dürfen die Überschussanteile nur zur Verbesserung der Leistung ver-

wendet, 

2. muss dem ausgeschiedenen Arbeitnehmer das Recht zur Fortsetzung 

der Versicherung oder Versorgung mit eigenen Beiträgen eingeräumt 

und

3. muss das Recht zur Verpfändung, Abtretung oder Beleihung durch den 

Arbeitgeber ausgeschlossen werden.

Im Fall einer Direktversicherung ist dem Arbeitnehmer darüber hinaus mit 

Beginn der Entgeltumwandlung ein unwiderrufliches Bezugsrecht einzu-

räumen.

§ 2 Höhe der unverfallbaren Anwartschaft

(1) Bei Eintritt des Versorgungsfalles wegen Erreichens der Altersgrenze, we-

gen Invalidität oder Tod haben ein vorher ausgeschiedener Arbeitnehmer, 

dessen Anwartschaft nach § 1b fortbesteht, und seine Hinterbliebenen 

einen Anspruch mindestens in Höhe des Teiles der ohne das vorherige 

Ausscheiden zustehenden Leistung, der dem Verhältnis der Dauer der Be-

triebszugehörigkeit zu der Zeit vom Beginn der Betriebszugehörigkeit bis 

zur Vollendung des 65. Lebensjahres entspricht; an die Stelle des 65. Le-

bensjahres tritt ein früherer Zeitpunkt, wenn dieser in der Versorgungsre-

gelung als feste Altersgrenze vorgesehen ist. Der Mindestanspruch auf 

Leistungen wegen Invalidität oder Tod vor Erreichen der Altersgrenze ist 

jedoch nicht höher als der Betrag, den der Arbeitnehmer oder seine Hin-

terbliebenen erhalten hätten, wenn im Zeitpunkt des Ausscheidens der 

Versorgungsfall eingetreten wäre und die sonstigen Leistungsvorausset-

zungen erfüllt gewesen wären.

(2) Ist bei einer Direktversicherung der Arbeitnehmer nach Erfüllung der Vor-

aussetzungen des § 1b Abs. 1 und 5 vor Eintritt des Versorgungsfalles 

ausgeschieden, so gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass sich der vom Ar-

beitgeber zu finanzierende Teilanspruch nach Absatz 1, soweit er über die 

von dem Versicherer nach dem Versicherungsvertrag auf Grund der Bei-

träge des Arbeitgebers zu erbringende Versicherungsleistung hinausgeht, 

gegen den Arbeitgeber richtet. An die Stelle der Ansprüche nach Satz 1 

tritt auf Verlangen des Arbeitgebers die von dem Versicherer auf Grund 

des Versicherungsvertrages zu erbringende Versicherungsleistung, wenn

1. spätestens nach 3 Monaten seit dem Ausscheiden des Arbeitnehmers 

das Bezugsrecht unwiderruflich ist und eine Abtretung oder Beleihung 

des Rechts aus dem Versicherungsvertrag durch den Arbeitgeber und 

Beitragsrückstände nicht vorhanden sind,

2. vom Beginn der Versicherung, frühestens jedoch vom Beginn der Be-

triebszugehörigkeit an, nach dem Versicherungsvertrag die Über-

schussanteile nur zur Verbesserung der Versicherungsleistung zu ver-

wenden sind und

3. der ausgeschiedene Arbeitnehmer nach dem Versicherungsvertrag das 

Recht zur Fortsetzung der Versicherung mit eigenen Beiträgen hat. 

Der Arbeitgeber kann sein Verlangen nach Satz 2 nur innerhalb von 3 

Monaten seit dem Ausscheiden des Arbeitnehmers diesem und dem Ver-

sicherer mitteilen. Der ausgeschiedene Arbeitnehmer darf die Ansprüche 

aus dem Versicherungsvertrag in Höhe des durch Beitragszahlungen des 

Arbeitgebers gebildeten geschäftsplanmäßigen Deckungskapitals oder, 

soweit die Berechnung des Deckungskapitals nicht zum Geschäftsplan 

gehört, das nach § 176 Abs. 3 des Gesetzes über den Versicherungsver-

trag berechneten Zeitwerts weder abtreten noch beleihen. In dieser Höhe 

darf der Rückkaufswert auf Grund einer Kündigung des Versicherungsver-

trages nicht in Anspruch genommen werden; im Falle einer Kündigung 

wird die Versicherung in eine prämienfreie Versicherung umgewandelt. 

§ 176 Abs. 1 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag findet insoweit 

keine Anwendung. 

§ 4 Übertragung

(1) Unverfallbare Anwartschaften und laufende Leistungen dürfen nur unter 

den Voraussetzungen der folgenden Absätze übertragen werden.

(2) Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann im Einvernehmen des 

ehemaligen mit dem neuen Arbeitgeber sowie dem Arbeitnehmer

1. die Zusage vom neuen Arbeitgeber übernommen werden oder

2. der Wert der vom Arbeitnehmer erworbenen unverfallbaren Anwart-

schaft auf betriebliche Altersversorgung (Übertragungswert) auf den 

neuen Arbeitgeber übertragen werden, wenn dieser eine wertgleiche 

Zusage erteilt; für die neue Anwartschaft gelten die Regelungen über 

Entgeltumwandlung entsprechend.

(3) Der Arbeitnehmer kann innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses von seinem ehemaligen Arbeitgeber verlangen, dass der 

Übertragungswert auf den neuen Arbeitgeber übertragen wird, wenn

1. die betriebliche Altersversorgung über einen Pensionsfonds, eine Pen-

sionskasse oder eine Direktversicherung durchgeführt worden ist und

2. der Übertragungswert die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemei-

nen Rentenversicherung nicht übersteigt.

Der Anspruch richtet sich gegen den Versorgungsträger, wenn der ehe-

malige Arbeitgeber die versicherungsförmige Lösung nach § 2 Abs. 2 oder 

3 gewählt hat oder soweit der Arbeitnehmer die Versicherung oder Ver-

sorgung mit eigenen Beiträgen fortgeführt hat. Der neue Arbeitgeber ist 

verpflichtet, eine dem Übertragungswert wertgleiche Zusage zu erteilen 

und über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversi-

cherung durchzuführen. Für die neue Anwartschaft gelten die Regelun-

gen über Entgeltumwandlung entsprechend.

§ 16 Anpassungsprüfungspflicht

(1) Der Arbeitgeber hat alle drei Jahre eine Anpassung der laufenden Leis-

tungen der betrieblichen Altersversorgung zu prüfen und hierüber nach 

billigem Ermessen zu entscheiden; dabei sind insbesondere die Belange 

des Versorgungsempfängers und die wirtschaftliche Lage des Arbeitge-

bers zu berücksichtigen.

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt als erfüllt, wenn die Anpassung nicht 

geringer ist als der Anstieg

1. des Verbraucherpreisindexes für Deutschland oder

2. der Nettolöhne vergleichbarer Arbeitnehmergruppen des Unterneh-

mens im Prüfungszeitraum.

(3) Die Verpflichtung nach Absatz 1 entfällt, wenn

1. der Arbeitgeber sich verpflichtet, die laufenden Leistungen jährlich um 

wenigstens eins vom Hundert anzupassen oder

2. die betriebliche Altersversorgung über eine Direktversicherung im Sin-

ne des § 1 b Abs. 2 oder über eine Pensionskasse im Sinne des § 1 b 

Abs. 3 durchgeführt wird, ab Rentenbeginn sämtliche auf den Renten-

bestand entfallende Überschussanteile zur Erhöhung der laufenden 

Leistungen verwendet werden und zur Berechnung der garantierten 

Leistung der nach § 65 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Versicherungsauf-

sichtsgesetzes festgesetzte Höchstzinssatz zur Berechnung der De-

ckungsrückstellung nicht überschritten wird oder

3. eine Beitragszusage mit Mindestleistung erteilt wurde; Absatz 5 findet 

insoweit keine Anwendung.

(4) Sind laufende Leistungen nach Absatz 1 nicht oder nicht in vollem Um-

fang anzupassen (zu Recht unterbliebene Anpassung), ist der Arbeitgeber 

nicht verpflichtet, die Anpassung zu einem späteren Zeitpunkt nachzuho-

len. Eine Anpassung gilt als zu Recht unterblieben, wenn der Arbeitgeber 

dem Versorgungsempfänger die wirtschaftliche Lage des Unternehmens 

schriftlich darlegt, der Versorgungsempfänger nicht binnen drei Kalen-

dermonaten nach Zugang der Mitteilung schriftlich widersprochen hat 

und er auf die Rechtsfolgen eines nicht fristgemäßen Widerspruchs hin-

gewiesen wurde.

(5) Soweit betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung finanziert 

wird, ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Leistungen mindestens entspre-

chend Absatz 3 Nr. 1 anzupassen oder im Falle der Durchführung über ei-

ne Direktversicherung oder eine Pensionskasse sämtliche Überschussantei-

le entsprechend Absatz 3 Nr. 2 zu verwenden.

(6) Eine Verpflichtung zur Anpassung besteht nicht für monatliche Raten im 

Rahmen eines Auszahlungsplans sowie für Renten ab Vollendung des 85. 

Lebensjahres im Anschluss an einen Auszahlungsplan.

J. Auszug aus dem Einkommensteuergesetz (EStG)

§ 3 Steuerfreie Einnahmen

Steuerfrei sind

...

63. Beiträge des Arbeitgebers aus dem ersten Dienstverhältnis an einen Pensi-

onsfonds, eine Pensionskasse oder für eine Direktversicherung zum Auf-

bau einer kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung, bei der eine 

Auszahlung der zugesagten Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenver-

sorgungsleistungen in Form einer Rente oder eines Auszahlungsplans (§ 1 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes vom 

26. Juni 2001 (BGBl. I S. 1310, 1322), das zuletzt durch Artikel 7 des Ge-

setzes vom 5. Juli 2004 (BGBl. I S. 1427) geändert worden ist, in der je-

weils geltenden Fassung vorgesehen ist, soweit die Beiträge im Kalender-

jahr 4 vom Hundert der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 

Rentenversicherung nicht übersteigen. Dies gilt nicht, soweit der Arbeit-

nehmer nach § 1a Abs. 3 des Betriebsrentengesetzes verlangt hat, dass 

die Voraussetzungen für eine Förderung nach § 10a oder Abschnitt XI er-

füllt werden. Der Höchstbetrag nach Satz 1 erhöht sich um 1.800 Euro, 

wenn die Beiträge im Sinne des Satzes 1 auf Grund einer Versorgungszu-

sage geleistet werden, die nach dem 31. Dezember 2004 erteilt wurde. 

Aus Anlass der Beendigung des Dienstverhältnisses geleistete Beiträge im 

Sinne des Satzes 1 sind steuerfrei, soweit sie 1.800 Euro vervielfältigt mit 

der Anzahl der Kalenderjahre, in denen das Dienstverhältnis des Arbeit-

nehmers zu dem Arbeitgeber bestanden hat, nicht übersteigen; der ver-

vielfältigte Betrag vermindert sich um die nach den Sätzen 1 und 3 steuer-
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freien Beiträge, die der Arbeitgeber in dem Kalenderjahr, in dem das 

Dienstverhältnis beendet wird, und in den sechs vorangegangenen Kalen-

derjahren erbracht hat; Kalenderjahre vor 2005 sind dabei jeweils nicht zu 

berücksichtigen;

§ 4b Direktversicherung

Der Versicherungsanspruch aus einer Direktversicherung, die von einem Steu-

erpflichtigen aus betrieblichem Anlass abgeschlossen wird, ist dem Betriebs-

vermögen des Steuerpflichtigen nicht zuzurechnen, soweit am Schluss des 

Wirtschaftsjahres hinsichtlich der Leistungen des Versicherers die Person, auf 

denen Leben die Lebensversicherung abgeschlossen ist, oder ihre Hinterbliebe-

nen bezugsberechtigt sind. Das gilt auch, wenn der Steuerpflichtige die An-

sprüche aus dem Versicherungsvertrag abgetreten oder beliehen hat, sofern er 

sich der bezugsberechtigten Person gegenüber schriftlich verpflichtet, sie bei 

Eintritt des Versicherungsfalls so zu stellen, als ob die Abtretung oder Belei-

hung nicht erfolgt wäre.
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